
b)
beschließt über das Programm und das Statut der Partei und legt die 

Generallinie und die Taktik der Partei fest;
c)
wählt das Zentralkomitee entsprechend der vom Parteitag festzulegenden 

Zahl von Mitgliedern und Kandidaten.
Als Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees können nur Parteimit

glieder gewählt werden, die mindestens sechs Jahre Mitglied der Partei sind. 
(Ausnahmen bedürfen der besonderen Bestätigung des Parteitages.)

Der Parteitag wählt die Zentrale Revisionskommission entsprechend der 
von ihm festgelegten Zahl von Mitgliedern und Kandidaten.

Scheidet ein Mitglied des Zentralkomitees oder der Zentralen Revisions
kommission aus, so wird an seine Stelle ein vom Parteitag gewählter Kandi
dat des Zentralkomitees als Mitglied des Zentralkomitees beziehungsweise ein 
Kandidat der Zentralen Revisionskommission als Mitglied der Zentralen Re
visionskommission gewählt.

39
Das Zentralkomitee führt die Beschlüsse des Parteitages aus, ist zwischen den 
Parteitagen das höchste Organ der Partei und leitet ihre gesamte Tätigkeit. 
Es vertritt die Partei im Verkehr mit anderen Parteien und Organisationen.

Das Zentralkomitee entsendet die Vertreter der Partei in die höchsten lei
tenden Organe des Staatsapparates und der Wirtschaft, bestätigt ihre Kandi
daten für die Volkskammer.

Das Zentralkomitee lenkt die Arbeit der gewählten zentralen staatlichen 
und gesellschaftlichen Organe und Organisationen durch die in ihnen be
stehenden Parteigruppen.

40
Das Zentralkomitee hält mindestens einmal in sechs Monaten eine Plenar
tagung ab. Die Kandidaten des Zentralkomitees nehmen an den Plenartagun
gen mit beratender Stimme teil.

Das Zentralkomitee kann in Ausnahmefällen, entsprechend dem Charakter 
der zu erörternden Fragen, zu seinen Plenartagungen weitere leitende Funk
tionäre hinzuziehen.

41
Das Zentralkomitee informiert die Parteiorganisationen regelmäßig über seine 
Tätigkeit.

42
Das Zentralkomitee wählt: 

zur politischen Leitung der Arbeit des Zentralkomitees zwischen den Ple
nartagungen das Politbüro;


